Durch die Landesregierung wurde seit September 2011 ein Entwurf zum folgenden Papier zur Diskussion gestellt: 

„Behindertenpolitisches Maßnahmenpaket für das Land Brandenburg- Handlungsfeld Bildung und Erziehung der Landesregierung“
Auf dem Weg zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Ein umfassendes Standpunktepapier unseres Landesverbandes zum Maßnahmenpaket wird in den nächsten Wochen und Monaten entstehen. Auf einer Klausurtagung im Januar 2012 wird der erweiterte Vorstand einerseits das Handlungsfeld „Erziehung und Bildung“  fachlich kritisch bewerten und andererseits die Ergebnisse der Fachtagung vom 16.09.2011 zu einer fachlich fundierten Stellungnahme zusammenfassen.

Der Verband Sonderpädagogik begrüßt ausdrücklich die Initiative der Landesregierung des Landes Brandenburg, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und bietet seine fachliche Kompetenz für den vor uns liegenden Prozess der Umgestaltung an. Als Fachverband sehen wir unsere besondere Verantwortung darin, uns für die Schaffung und Einhaltung notwendiger Rahmenbedingungen und Standards schulischer Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen einzusetzen.

Die schrittweise Umsetzung inklusiver Bildung in Brandenburger Schulen bietet aus Sicht des vds die Chance, die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen am gesellschaftlichen Leben im Sinne des Positionspapiers unseres Verbandes vom 19.03.2010 „Inklusion braucht Professionalität – Teilhabe gemeinsam gestalten“  auszubauen.
Da der Verband Sonderpädagogik e.V. Landesverband Brandenburg (vds) nicht an der Erarbeitung des Handlungsfeldes „Erziehung und Bildung“ (Bestandteil  des behindertenpolitischen Maßnahmenpaketes- Entwurf) beteiligt wurde, wollen wir an dieser Stelle erste fachliche Fragestellungen formulieren, die für ein Gelingen des Inklusionsprozesses Beachtung finden müssen.

1. Zum Gelingen inklusiver Bildung müssen alle Schulen mit deutlich mehr Personal- und Sachressourcen ausgestattet werden, um die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, besonderen Begabungen sowie  von denen, die in Armut aufwachsen, gewährleisten zu können. Wie sicher ist die Finanzierung der aktuell unter einem Vorbehalt stehenden Haushaltsmittel des Landes bzw. der Kommunen für die angedachten bzw. darüber hinaus notwendigen Maßnahmen?

2. Wir kritisieren die vordergründige Reduzierung inklusiver Bildung auf die sonderpädagogischen Förderschwerpunkte L-E-S. Welche differenzierten fachlichen Standards, Ressourcen und Rahmenbedingungen (personell, räumlich, sächlich) hinsichtlich der verschiedenen Behinderungsarten sollen wie, wann, in welchem Umfang und durch wen umgesetzt werden?

3. In der Bestandsaufnahme des Maßnahmenpaketes wird auf die vergleichsweise geringe Integrationsquote im Bereich der Sekundarstufe I (36 %) im Vergleich zum Primarstufenbereich (56 %) hingewiesen (vgl. S.8). Welche besonderen Maßnahmen sollen vor diesem Hintergrund im Bereich der Sekundarstufe I  umgehend bzw. zeitnah ergriffen werden, um das Ziel der schrittweisen Senkung der Anzahl von Schülerinnen und Schüler ohne bundesweit anerkannten Abschluss zu erreichen?
4. Wir begrüßen die Möglichkeit der Etablierung regional abgestimmter Entwicklungskonzepte, die in einem Flächenland wie Brandenburg dringend notwendig sind. Außerdem bedarf es einer stärkeren Berücksichtigung des Faktors Armut, wenn man davon ausgeht, dass mindestens 10 %  der Brandenburger Schülerinnen und Schüler von sozio-ökonomischer Benachteiligung betroffen sind. Welche besonderen schulischen Ressourcen sollen bereit gestellt werden, damit auch diese Schülergruppe von den bildungspolitischen Entwicklungen partizipieren kann?
5. Die Aussagen zur Qualitätssicherung des gemeinsamen Unterrichts sind vor dem Hintergrund der geplanten Einführung zum Schuljahr 2012/2013 sehr allgemein. Es gibt derzeit keine konzeptionellen Anhaltspunkte, wie 

a) eine bessere Verbindung schulischer Diagnostik und die Bereitstellung adäquater Förder- und Beratungsangebote

b) eine Ausweitung und Qualifizierung des Bildungsberatungs-Angebotes für Schülerinnen, Schüler und Eltern

c) die Neustrukturierung der schulpsychologischen und sonderpädagogischen Beratung sowie die Standardisierung und Zentralisierung der Feststellungsverfahren

erfolgen soll.

Inwiefern werden die gesetzlichen Grundlagen für die Realisierung des Rechts auf inklusive Bildung lokale und regionale Besonderheiten sowie das individuelle Recht auf Beratung und Diagnostik, auf Information und Unterstützung bzw. auf die Wahl des Förderortes (Elternwunsch) berücksichtigen und garantieren?
6. Wie sollen die sensiblen Phasen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (Kita-Grundschule; Grundschule-Sekundarstufe) konkret unter sonderpädagogischen Aspekten gestaltet und ausgestattet werden?

7. Welche konkreten Maßnahmen im Vorfeld des Außerkraftsetzens des Rahmenlehrplanes für den Förderschwerpunkt Lernen (ab 2012 - ?) sind geplant und sollen wie umgesetzt werden? 
Dringender Klärungsbedarf besteht bezogen auf

* curriculare Grundlagen, nachhaltiges Lernen und handlungsrelevante Kompetenzen 

* Bewertung und Zensierung, Versetzung

* Abschlüsse 
* sozialpädagogische Betreuung

* emotionale Kompetenzen, Schutz vor Mobbing,  Prävention von Dropout

* Lehrerfortbildung    

8. Welche differenzierten Maßnahmen der Qualifizierung und Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer sind bei dem schon jetzt unübersehbaren Fachkräftemangel geplant für
* Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen im Sinne von Qualifizierungen

* Schulleiterinnen und Schulleiter

* derzeit schon tätige Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen

* zukünftige Lehrerinnen und Lehrer in den Schulstufen
* zukünftige Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ?

Wie soll die notwendige schulaufsichtliche Qualifizierung abgesichert werden?

9. Wird es eine wissenschaftliche Begleitung bzw. Evaluation der Maßnahmen zur inklusiven Bildung und Erziehung geben? Wer wird diese durchführen?

10. In ihrer Rede anlässlich der Regionalkonferenzen hat Frau Dr.Münch auf die Notwendigkeit und auf ihr Interesse an einer breiten öffentlichen Diskussion verwiesen. Den Weg zu einer inklusiven Schule können die Schulen nicht allein gehen, sondern dieser Prozess braucht die ganze Gesellschaft. Wie kann es der Landesregierung zukünftig im Kontext eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes gelingen, Fragen, Unsicherheiten und Ängste von Menschen in allen Lebensbereichen respektvoll aufzugreifen und demokratische Formen des gesellschaftlichen Disputs zu fördern, ohne andere Meinungen und Standpunkte außen vor zu lassen?
Für den Landesvorstand
Peter Riedel & Reinhard Wygasch

